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Vorblatt 
 

Ziele 

Ziel 1: Schaffung der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
 

Inhalt 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahme: 

Maßnahme 1: Erlassung des Bundesstraßennotfallgesetzes 
 

Wesentliche Auswirkungen 

In den Wirkungsdimensionen gemäß § 17 Abs. 1 BHG 2013 treten keine wesentlichen Auswirkungen auf. 

 

Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt und andere öffentliche Haushalte 

 
 Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die Länder, 
die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 
 

Verhältnis zu den Rechtsvorschriften der Europäischen Union 

Die vorgesehenen Regelungen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union 

 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens 

Keine 

 

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschätzung 

Bundesstraßennotfallgesetz 

 

Einbringende Stelle: Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur 

Titel des Vorhabens: Bundesgesetz über Notfallmaßnahmen für Bundesstraßen 

Vorhabensart: Gesetz Inkrafttreten/ 
Wirksamwerden: 

2026 

Erstellungsjahr: 2025 Letzte 
Aktualisierung:  

07.01.2026 

 

Beitrag zu Wirkungsziel oder Maßnahme im Bundesvoranschlag 
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Beitrag zu: 
 

- Wirkungsziel: Verbesserung der Verkehrssicherheit (Untergliederung 41 Mobilität - 
Bundesvoranschlag 2025) 

o Maßnahme: Umsetzung verkehrssicherheitsrelevanter Maßnahmen im Verkehrsbereich 
 
 

Problemanalyse 
 
Problemdefinition 
Im Falle eines Blackouts steht nur das Bundesstraßennetz als einzige bundesweite Verkehrsinfrastruktur für die 
Versorgung und den Transport zur Verfügung, da in einem solchen Fall der Bahn- wie auch der Flugverkehr 
eingestellt wird. Bei den Verkehrsträgern Flugverkehr, Eisenbahn und Schifffahrt wird es voraussichtlich zu 
einem eingeschränkten Notbetrieb kommen. 
 
Nach derzeitiger Rechtslage kann im Falle eines Blackouts die Erfüllung der Mindestvoraussetzungen für den 
Betrieb eines Tunnels iSd Straßentunnel-Sicherheitsgesetzes (STSG) durch die Bundesstraßenverwaltung nicht 
gewährleistet werden. In einem solchen Fall dürfen die Tunnel im Bundesstraßennetz nur noch leergefahren und 
müssen anschließend gesperrt werden. 
 
 

Ziele  
 
Ziel 1: Schaffung der gesetzlichen Rahmenbedingungen  
 
Beschreibung des Ziels: 
Erlassung des Bundesstraßennotfallgesetzes 
 
Umsetzung durch:  
Maßnahme 1: Erlassung des Bundesstraßennotfallgesetzes 
 
 
 
 
 

Maßnahmen  
Maßnahme 1: Erlassung des Bundesstraßennotfallgesetzes   
Beschreibung der Maßnahme: 
In Anlehnung an das Bundes-Krisensicherheitsgesetz (B-KSG) soll primär den aktuellen globalen 
Entwicklungen im Bereich der Energieversorgung und den daraus resultierenden Gefahren für den 
Straßenverkehr am Bundesstraßennetz von der Energiemangellage bis hin zu einem Blackout Rechnung getragen 
werden. Zusätzlich soll es Anwendung auf Großschadensereignisse im Bereich des Bundesstraßennetzes finden. 
Ziel ist die Absicherung von Verfahren des Notfallmanagements für den Betrieb der Bundesstraße im Falle einer 
Energiemangellage, eines Blackouts oder eines anderen Großschadensereignisses. 
 
Umsetzung von:  
Ziel 1: Schaffung der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
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Abschätzung der Auswirkungen 
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